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Gerne unterstützt Sie der Steuer- und Sozialversicherungsservice der Universität Konstanz mit dieser Broschüre 
bei Ihrem Vorhaben, eine Einkommensteuererklärung selbstständig durchzuführen. Daher freuen wir uns, Ihnen 
die folgenden Informationen anbieten zu können.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine über diese Broschüre hinaus gehende weitere Information geben können. 
Dies, da wir als Serviceeinrichtung aus zwingenden rechtlichen Gründen nicht befugt sind zur Einkommensteuer-
erklärung zu beraten (§5 Steuerberatungsgesetz).

Jeder Mensch bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit. Darum muss jede Einkommensteuererklärung auf den 
individuellen Lebensumstand bezogen durchgeführt werden. Denn nur Sie – bzw. der/die Experte/Expertin Ihres 
Vertrauens – haben Einblick in Ihr Leben und somit ggf. auch über Ihre Einkünfte und Aufwendungen. Wir danken 
Ihnen für Ihr Verständnis.

Beim Finanzamt Konstanz sind vereinzelt Einkommensteuerformulare in Papierform erhältlich. Einfacher und 
schneller können Sie diese jedoch auf den Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter 
– formulare-bfinv.de abrufen.

Sollten Sie neben Ihrem Anstellungsverhältnis noch eine selbstständige oder gewerbliche Tätigkeit aus-
üben, sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Steuererklärung elektronisch (z.B. per ELSTER, siehe – elster.de) 
abzugeben. Es wird Ihnen eine so genannte „vorausgefüllte Steuererklärung“ zur Verfügung gestellt. Dadurch 
werden Ihnen bei der Steuerverwaltung gespeicherte Daten (z.B. Lohndaten, Versicherungsdaten etc.) bereit-
gestellt (vgl. – elster.de/belegabruf). Die Datenübernahme aus dem Vorjahr sowie der Bescheiddatenabruf 
und die Möglichkeit des direkten Vergleichs der eingereichten Steuererklärungsdaten mit den Bescheiddaten 
des Finanzamts sind eine große Arbeitserleichterung und somit sehr von Vorteil bei der Durchführung einer 
elektronischen Steuererklärung.

Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich, eine/n Steuerberater/in, den Lohnsteuerhilfeverein oder die Gewerkschaft zu 
kontaktieren. Diese Hilfe ist zwar kostenpflichtig, doch nur so wird gewährleistet, dass alle relevanten Aspekte unter 
Beachtung Ihrer individuellen Situation berücksichtigt werden. Aber es gibt auch einen Vorteil: Die Steuerberatungs-
kosten können im Rahmen der nächsten Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden.

Eine für Sie passende Steuerberatung können Sie entweder im Branchenverzeichnis der „Gelben Seiten“ oder 
unter – steuern.de/ausfuellhilfe-hauptvordruck-steuererklaerung.html (siehe dort unter „Lohnsteuerhilfe-
vereine und Steuerberater in Ihrer Nähe“) recherchieren.

Selbstverständlich können Sie Ihre Einkommensteuererklärung auch in Eigenregie und für Sie kostenfrei erledigen. 
Sollten Sie nach Fertigstellung Ihrer Einkommensteuererklärung noch eine (bzw. nur sehr wenige!) Fragen haben, 
stehen Ihnen die Damen und Herren des Finanzamts Konstanz, ZIA – Zentrale Informations- und Annahmestelle, 
gerne zur Verfügung. 
Kontakt und Öffnungszeiten: – fa-konstanz.de

Einkommensteuererklärung
(Wohnsitz Deutschland)

https://www.formulare-bfinv.de/
https://www.elster.de/eportal/start
https://www.elster.de/eportal/login/softpse
https://www.steuern.de/ausfuellhilfe-hauptvordruck-steuererklaerung.html
http://www.fa-konstanz.de/pb/,Lde/Startseite
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Wie erstelle ich meine Einkommensteuererklärung?

Auf folgenden Seiten erhalten Sie 

–  Informationen über die Steuererklärung per ELSTER (Online) 
– elster.de 
– elsterformular.de

–  Ausfüllhilfe Einkommensteuererklärung + Suche ortsnaher Steuerberater/innen sowie 
Lohnsteuerhilfevereine + Tipps zum Ausfüllen Ihrer Erklärung 
– steuern.de/ausfuellhilfe-hauptvordruck-steuererklaerung.html

–  Allgemeine Informationen + Empfehlungen über die Wahl der Formulare sowie beizufügende Unterlagen 
– steuertipps.de/die-erste-steuererklaerung/finanzamt-und-formalitaeten

–  Vordrucke für die Einkommensteuererklärung 
– formulare-bfinv.de 
– formulare-bfinv.de/ffw/content.do

Sofern Sie Ihre Einkommensteuererklärung nicht mit dem ELSTER Onlineprogramm erledigen möchten, können 
Sie die Vordrucke unter – formulare-bfinv.de/ffw/content.do ausfüllen oder zuerst ausdrucken und nach 
handschriftlicher Erledigung und Unterzeichnung bei Ihrem zuständigen Finanzamt einreichen.

Sie gelangen zunächst auf folgende Seite:

Wenn Sie auf dieser Seite rechts im Bild „Einkommensteuer 2017 mit allen Anlagen“ anklicken, gelangen Sie zu 
einer übersichtlichen und ausführlichen Ausfüllanleitung sowie zu allen Antragsformularen.

Nachfolgend möchten wir Ihnen die für nichtselbstständig Arbeitende wichtigen Formulare vorstellen. Das 
Finanzamt Konstanz empfiehlt, zumindest – und soweit erforderlich - die dort blau markierten Felder auszufüllen:

https://www.elster.de/eportal/start
https://www.elster.de/eportal/infoseite/elsterformular
https://www.steuern.de/ausfuellhilfe-hauptvordruck-steuererklaerung.html
https://www.steuertipps.de/die-erste-steuererklaerung/finanzamt-und-formalitaeten
https://www.formulare-bfinv.de/
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.do
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.do
https://www.formulare-bfinv.de/
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Mantelbogen

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/resources/ticket/E563B6854A4FB281E657-70200/ESt_1_A_2017.pdf
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Anlage N – Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
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https://www.formulare-bfinv.de/ffw/resources/ticket/26674B405EC3B2828624-70202/Anlage_N_2017.pdf
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Haben Sie dies geschafft, ist ein Großteil Ihrer Einkommensteuererklärung erledigt.

Sofern Sie zusätzlich z.B. ausländische Kapitaleinkünfte haben, ein Gewerbe betreiben oder freiberuflich oder 
selbstständig arbeiten, Kinder haben, Einkünfte aus Vermietung von Wohnraum erzielen oder Unterhalt bezahlen, 
sind die eingangs erwähnten Formulare entsprechend zu berücksichtigen. 

Eine Einkommensteuererklärung ist vielschichtig und sehr individuell und kann aufgrund der persönlichen Situation 
der Antrag stellenden Person sehr komplex werden – sie kann aber durchaus die Mühe wert sein.

Haftungsausschlussklausel: Die in dieser Broschüre bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig überprüft. Dennoch übernimmt der Anbieter dieser 

Broschüre keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen. Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine steuerrecht-

liche Beratung dar und können eine individuelle Beratung durch eine/n Steuerexpertin / Steuerexperten nicht ersetzen. Sollten Sie eine individuelle Beratung 

wünschen, bitten wir Sie, mit einem Steuerberater / einer Steuerberaterin, dem Lohnsteuerhilfeverein oder der Gewerkschaft Kontakt aufzunehmen.
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Kontakt:

Personalabteilung – Steuer- und Sozialversicherungsservice
+49 75 31 / 88 – 50 25
Carmen Vajda
carmen.vajda@uni-konstanz.de
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